
 
 

Die Kirchenpflege der ev.-ref. Kirchgemeinde Stallikon-Wettswil lädt alle 
Stimmberechtigen der Kirchgemeinde ein zur 
 
Kirchgemeindeversammlung vom Montag, 15. Dezember 2025 
 
Zeit:       20.00 Uhr  
Ort:        Kirchgemeindesaal, Kirche Wettswil 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde Stallikon-Wettswil, 
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, und über das Schweizer Bürgerrecht 
oder eine ausländerrechtliche Bewilligung B, C oder Ci verfügen.  

Traktanden (ergänzte Traktandenliste) 
 

1. Genehmigung des Budgets 2026 

2. Festlegung des Steuerfusses auf 11% (Vorjahr 11%) 

3. Änderung der Kirchgemeindeordnung bezüglich Wohnsitzpflicht der 
Pfarrpersonen und der Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger 

Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetztes sind bis spätestens 10 
Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich einzureichen an: Evang.-ref. 
Kirchgemeinde Stallikon-Wettswil, Husächerstr. 12, 8907 Wettswil 

Das Budget 26 wird in der Chile-Ziitig des reformiert. Nr. 12 vom 28. November 
2025 publiziert. 

Die Akten liegen ab Freitag, dem 14. November 2025, in den 
Gemeindekanzleien Stallikon und Wettswil auf. 

Das Budget 26 und der beleuchtende Bericht können ab 14. November 2025 
auch auf der Homepage der reformierten Kirchgemeinde (www.kirche-stallikon-
wettswil.ch) eingesehen werden. 

Die Kirchenpflege freut sich über Ihre Teilnahme an der 
Kirchgemeindeversammlung. 
 

Wettswil, 4. November 2025 

evang.-reformierte Kirchenpflege 
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